
 
 

 

 

Schule 

Primarschulanlage Acher 
 
Pausenplatzreglement  
 

 
Definition Pausenareal (Schulareal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acher NordOst vor dem Schulhaus, Brunnenplatz (nördlich hinter dem Schulhaus kein 

Durchgang, Gärtchen östlich kein Pausenplatz) 
Acher Süd  um das Schulhaus inklusive Begegnungszone (Höhe Pavillon bis 

Auffahrt um Musikschulhaus) 
Acher West  um das Schulhaus (nördlich hinter dem Schulhaus kein Durchgang) 
Musikschulhaus um das Musikschulhaus 
Spielplätze  Roter Platz, Spielwiese, Spielplätze West, ganzer Hang zwischen alter  
   und neuer Turnhalle, Spielplätz zwischen Pavillon und Acher Süd 
 
Pausenzeiten   
Mo, Di, Do, Fr:  09.45 Uhr bis 10.10 Uhr und 15.00 Uhr bis 15.15 Uhr 
Mi:   09.45 Uhr bis 10.10 Uhr 
 
Ballspiele 
Fussball  Spielwiese, roter Platz 
   Das Fussballspielen auf dem Platz vor dem Musikschulhaus bzw. in der  
   Begegnungszone ist aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres verboten. 
 
Unihockey, Soft-,   
Feder-, Volley- und auf allen Plätzen (mit entsprechender Rücksicht) 
andere weiche Bälle  
  
Schneebälle   nur Spielwiese (siehe dazu Pausenplatzregeln im Winter) 
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Benutzung Spielgeräte 
Die Spielgeräte und –plätze, die Klettervorrichtungen und Rutschbahnen sind ohne 
Einschränkung für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich. 
 
Der Steinbrunnen ist kein Spielgerät. Das Beklettern desselben ist verboten. 
Dasselbe gilt für die Eisenplastik beim Aufgang zwischen Acher Süd und Musikschulhaus.  
 
Aufenthalt während der Pausenzeiten 

 Während der Pausen halten sich die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich im Freien 
auf (Ausnahmen für mehrere Klassen oder alle Klassen eines Schulhauses bewilligt der 
zuständige Schulleiter oder im Einzelfall die unterrichtende Lehrperson). 

 Das Schulareal darf nicht verlassen werden.  
 
Rollen / Skate- und Waveboards / Kickboards  

 Die Kickboards müssen in den dafür vorgesehenen Ständern deponiert werden. Die 
Schülerinnen und Schüler sind für die Sicherung ihres Eigentums selber besorgt. 

 Rollen, Skate- und Waveboards sind während der Pause auf den Pausenplätzen 
erlaubt. Im Schulhaus müssen sie in der Hand getragen werden. 

 Rollen, Skate- und Waveboards müssen in der Garderobe ordentlich deponiert werden 
(am besten in einer Tasche oder in einem Rucksack an der Garderobe aufgehängt).  

 Während der Sperrzeiten herrscht auf dem Schulareal Fahrverbot für Velos. 
Sperrzeiten sind: Mo, Di, Do, Fr: 07.15 Uhr bis 16.30 Uhr 
   Mi:  07.15 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
Stoppregel 
Jeder hat das Recht, jederzeit „STOPP“ zu sagen! Dies wird ausnahmslos respektiert und 
eingehalten. 

 

Pausenaufsicht 
Jedem Team werden Plätze zugeteilt, welche sie zu beaufsichtigen haben. 
 
Acher Nord/Ost  grosser Pausenplatz / Weg hinter dem Musikschulhaus 
Acher Süd  Spielwiese, roter Platz, Veloständer Süd und vor Musikschulhaus 
Acher West  rund um Acher West 
 
Die zugeteilten Plätze werden in jeder Pause betreut.  
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Verstösse gegen das Pausenplatzreglement Acher 
 
Massive Gewalt: 

 Meldung an Klassenlehrperson (KLP) 

 Vorgehen gemäss Schul- und Disziplinarordnung 
 
Rollen/Skaten  

 Wegnahme der Geräte 

 Rückgabe durch KLP 
 
Bälle  

 Meldung KLP:  
 Ermahnung 
 Ball einziehen 

 
Sachbeschädigung 

 Meldung an KLP 

 Info durch KLP an Erziehungsberechtigte und Hausdienst (Bezahlung des Schadens 
durch die Erziehungsberechtigte) 
Rechnung von Hausdienst an Erziehungsberechtigte 

 Im Wiederholungsfall Meldung an den Schulleiter, welcher den Fall in seinem 
Kompetenzbereich weiter bearbeitet. 
 

Verlassen Schulareal 

 Meldung KLP an Erziehungsberechtigte 

 Massnahmen: Ermahnung, Strafe 
 

Unanständiges Verhalten  

 Meldung KLP 

 Entschuldigungsschreiben mit Unterschrift der Erziehungsberechtigte an betroffene 
Lehrperson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 1. Mai 2013 mit dem Schülerrat Acher erarbeitet, am 19. Juni 2013 durch die Schulleitung der 
Primarstufe verabschiedet und auf das Schuljahr 2013/2014 in Kraft gesetzt. 
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